Auswertung und Schluss

A. Ergebnisse
I. Grundsatz der Klagerfreundlichkeit

Zu beantworten war in der vorliegenden Untersuchung die grundlegen-
de Frage, wie effektiver Rechtsschutz in sozialrechtlichen Streitigkeiten
gewihrleistet werden kann. Gemaf der normativen Grundlage von Art. 6
Abs. 1 EMRK, Art. 13 EMRK und Art. 47 GRC und der Rechtsprechung
von EGMR und EuGH erfordert effektiver Rechtsschutz einen effektiven
Zugang zum Gericht und ein faires Verfahren vor Gericht. Was allerdings
im konkreten Fall fir einen wirksamen Zugang zum Gericht und ein
faires Verfahren erforderlich ist, hangt mafigeblich von der jeweiligen
Verfahrensart ab. Die sozialrechtliche Streitigkeiten sind durch eine per-
sonliche, haufig existentielle Betroffenheit zudem fachlich und rechtlich
unkundiger Klager gekennzeichnet. Diesem steht mit der Sozialverwal-
tung eine hoch spezialisierte Fachverwaltung als Beklagter gegeniiber, die
tiber einen erheblichen Wissens-, Ressourcen- und Erfahrungsvorsprung
verfiigt. Aus dieser Ausgangssituation lasst sich ein strukturelles Krafteun-
gleichgewicht vor Gericht ableiten. Um effektiven Rechtsschutz in sozi-
alrechtlichen Streitigkeiten zu gewahrleisten, sind deshalb besondere Ver-
fahrensregeln anzuwenden, die es dem Klager ermdglichen, bei niedriger
Zugangsschwelle und groftmoglicher prozessualer Waffengleichheit effek-
tiven Rechtsschutz gegen die Sozialverwaltung zu erhalten. Diese Prinzi-
pien bilden zusammen den Grundsatz der Kligerfreundlichkeit, dessen
Kriterien im ersten Kapitel dieser Untersuchung herausgearbeitet wurden.
Wie eingangs ausgefiihrt, handelt es sich hierbei um ein theoretisches
Konzept, das seine normative Grundlage in volkerrechtlichen Abkommen,
insbesondere in der EMRK, findet. Anders als in anderer, bereits vorliegen-
der Literatur wurden hier die Mandlichkeit der Verhandlung, die Mitwir-
kung ehrenamtlicher Richter, die nicht-streitige Beendung des Verfahrens
und der Ausschluss der Offentlichkeit nicht als besondere Merkmale des
Grundsatzes der Klagerfreundlichkeit betrachtet, da sie der zugrunde ge-
legten Definition der Kligerfreundlichkeit nicht entsprechen und auch in
anderen Verfahrensarten regelmafig vorhanden sind.
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II. Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung

In der hier vorgenommenen rechtsvergleichenden Untersuchung wurden
mit der slowenischen und der deutschen zwei unterschiedlich angelegte
Gerichtsbarkeiten und deren Verfahrensordnungen untersucht. Im Fokus
stand dabei die Uberpriifung der Kriterien des Grundsatzes der Klager-
freundlichkeit. Die zentralen Ergebnisse des Rechtsvergleichs sollen im
Folgenden zusammengefasst werden.

1. Kriterien der niedrigen Zugangsschwelle

Ein Merkmal des Grundsatzes der Kliagerfreundlichkeit ist das niedrige
Kostenrisiko fir den Rechtssuchenden. Der Rechtsvergleich hat diesbe-
ziiglich ergeben, dass in beiden Lindern fiir Sozialversicherte und Sozi-
alleistungsempfinger als besonders schutzwiirdige Personen das Sozialge-
richtsverfahren gerichtsgebihrenfrei ist. In Bezug auf die Verteilung der
aullergerichtlichen Kosten gelten sowohl im deutschen als auch im slo-
wenischen Sozialgerichtsverfahren im Vergleich zu anderen Gerichtsver-
fahren fiir den genannten Personenkreis kostengiinstige Regelungen. Es
lasst sich deshalb festhalten, dass das Kostenrisiko des Rechtssuchenden
in sozialrechtlichen Streitigkeiten in beiden Landern niedriger ist als in
anderen Gerichtsprozessen. Diese Ausnahme wurde in beiden Landern da-
mit begrindet, dass die Versicherten und Leistungsempfanger nicht durch
Kosten von der Durchsetzung ihrer sozialen Rechte abgehalten werden
dirfen. Die entsprechenden Kostenregelungen sind als klagerfreundlich zu
bewerten.

Ein weiterer Ausdruck der Klagerfreundlichkeit ist der Zugang zu
einem ortsnahen Gericht. In sozialrechtlichen Streitigkeiten bestehen so-
wohl in Deutschland als auch in Slowenien fiir den Rechtssuchenden be-
gunstigende Ortliche Zustindigkeitsvorschriften. Es stellt sich heraus, dass
sich auch in anderen Verfahrensordnungen die Zustandigkeitsvorschriften
auf den Wohnsitz der schwicheren Parteien (wie zum Beispiel den Ver-
braucher oder den Arbeitnehmer) stiitzen, damit diesen der Zugang zum
Gericht erleichtert wird. Dabei handelt es sich allerdings um Ausnahmen
von den Zustindigkeitsvorschriften der jeweiligen Verfahrensordnungen.
Im Sozialprozess beider Linder handelt es sich demgegentber bei den
die schwichere Partei begiinstigenden Zustindigkeitsvorschriften um all-
gemeine Regelungen, die ein weiteres gemeinsames Kennzeichen der Kla-
gerfreundlichkeit darstellen.
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Als klagerfreundlich darf auch die Vermeidung von Formvorschriften
als Zugangshindernis gelten. Die Durchsetzung sozialer Rechte darf nicht
durch unangemessen strenge Anwendung von Verfahrensvorschriften be-
hindert werden. Die Abwesenheit von Formvorschriften fiir die Klageerhe-
bung und die Klageschrift und zudem die klagerfreundliche Auslegung
des Klagebegehrens tragen zu einer niedrigen Zugangsschwelle bei. Das
deutsche Sozialgerichtsverfahren enthilt mehrere von anderen Gerichts-
prozessordnungen abweichende kliagerfreundliche Regelungen, die darauf
abzielen, die Erhebung der Klage zu erleichtern. So kann die Klage bei-
spielsweise auch bei einer anderen Stelle als dem Gericht fristgemif ein-
gereicht werden, oder der Rechtsschutzsuchende kann sogar in zweiter In-
stanz seine Klage auch zu Protokoll beim Urkundsbeamten der Geschafts-
stelle des Gerichtes erheben. Ahnliche Regelungen zur Erleichterung der
Klageerhebung kennt der slowenische Sozialprozess nicht. Aufferdem be-
steht zwischen beiden Landern ein wichtiger Unterschied in Bezug auf die
restitutio in integrum. Das SGG sieht fir die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand eine lingere Frist vor als andere deutsche Verfahrensordnungen,
die damit begriindet wird, dass die Rechtssuchenden in sozialrechtlichen
Streitigkeiten haufig durch Erfilllung der sozialen Risiken in ihren Hand-
lungsmoglichkeiten eingeschrankt sind und demzufolge lingere Zeitriu-
me brauchen, die Prozesshandlung durchzufihren. Diese Besonderheit
wird im slowenischen Sozialprozess nicht berticksichtigt, denn die Frist
zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand weicht nicht von der im Zivil-
prozess dafiir vorgesehenen Frist ab.

Was zwingende Bestandteile der Klageschrift angeht, missen nach deut-
schem Sozialgerichtsgesetz lediglich der Klager, der Beklagte und der
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnet werden. Die slowenischen
Anforderungen an die zwingenden Klageschriftbestandteile sind fiir den
Klager strenger, da der ganze Streitgegenstand bezeichnet werden muss.
Demgemaif sind die deutschen Sozialgerichte, anders als ihre slowenischen
Pendants, an die Fassung des Antrages nicht gebunden. Die deutschen
Gerichte gehen im Zweifel vielmehr unter Berticksichtigung des Meistbe-
gunstigungsprinzips davon aus, dass der Klager alles begehrt, was ihm
aufgrund des vorgetragenen Sachverhalts rechtlich zusteht, d. h. sie legen
das Klagebegehren im Grundsatz kligerfreundlich aus. Es lasst sich zu-
sammenfassen, dass das deutsche Sozialgerichtsverfahren mehrere fiir den
Klager giinstigere Regelungen aufweist als der slowenische Sozialprozess,
und zwar in Bezug auf Formanforderungen an die Klageerhebung und
die Klageschrift sowie zudem auch zur Auslegung des Klagebegehrens.
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Es ist deshalb nach den Kriterien der Niedrigkeit formaler Hiirden als
klagerfreundlicher zu betrachten.

Eine weitere kldgerfreundliche Regelung in deutschem Sozialgerichts-
verfahren ist die Moglichkeit der Verurteilung eines Beigeladenen als leis-
tungspflichtig. Dabei sind vorab kein Vorverfahren, kein Gerichtsprozess
und keine Klageinderung erforderlich, was den Klidger von Prozesshand-
lungen entlastet und das Verfahren beschleunigt. Demgegeniiber konnen
die Beigeladenen im slowenischen Sozialprozess nicht verurteilt werden.
In solchen Fillen, wenn also der falsche Sozialleistungstrager verklagt wur-
de, kann die Klage jedoch unter fir den Kldger ginstigen Bedingungen
geandert werden. Dennoch ist die deutsche Regelung klagerfreundlicher,
da hier im Fall der Verurteilung eines Beigeladenen keine Klageinderung
erforderlich ist.

Des Weiteren ist die angestrebte und erzielte zeitliche Effizienz der
Gerichtsprozesse als kligerfreundlich anzuerkennen. Der EGMR hat in
seiner Rechtsprechung besondere Sorgfalt und Eile in sozialrechtlichen
Streitigkeiten angemahnt. Noch heute dauern Sozialprozesse in der ersten
Instanz mit durchschnittlich 15,1 Monaten (in Deutschland) bzw. durch-
schnittlich 14,1 Monaten (in Slowenien) im Vergleich zu anderen Verfah-
ren deutlich linger. Bereits vor einigen Jahren haben die Gesetzgeber in
beiden Landern deshalb Reformen zur Beschleunigung des Sozialprozesses
durchgefiihrt. Dabei konnten sie es vermeiden, die Rechtsschutzmdglich-
keiten des Rechtssuchenden ibermifig einzuschrinken. Die Regelungen
zur Beschleunigung des Verfahrens sind im Grundsatz als klagerfreundlich
zu bewerten, da sie dem Rechtssuchenden erméglicht haben, schneller zu
seiner Gerichtsentscheidung zu gelangen.

Sowohl in Deutschland als auch in Slowenien kann im Sozialprozess
einstweiliger Rechts-schutz gewahrt werden. In deutschen sozialrechtli-
chen Streitigkeiten ist dabei in den Fillen eines auf die Gewihrung von
Existenzsicherung oder lebensnotwendiger Leistungen der Krankenversi-
cherung gerichteten Eilantrags grundsitzlich auf eine Folgenabwigung
abzustellen, wenn eine die drohende Grundrechtsverletzung abwendende
Klarung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht méglich ist. Dem-
gegeniiber miussen die Antragsteller im slowenischen Eilverfahren alle
Umstiande und Tatsachen darlegen und die zugehorigen Beweise erbrin-
gen, um die tatsichlichen Voraussetzungen des Klageanspruchs glaubhaft
zu machen. Wird ein Geldanspruch begehrt, was bei Sozialleistungen re-
gelmiRig der Fall ist, muss zudem noch die Gefahr bestehen, dass die
Durchsetzbarkeit der Geldforderung aufgrund des Versteckens von Ver-
mogenswerten oder anderen gegenldufigen Verfigungen der Gegenpartei
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erheblich beeintrichtigt wird. Dabei liegt auf der Hand, dass es nicht
sehr wahrscheinlich ist, dass die regelmafig als Beklagte auftretende Sozi-
alverwaltung die Verwirklichung der Sozialleistung erheblich beeintrach-
tigt. Dies fithrt dazu, dass einstweilige Mafnahmen im Rahmen von auf
Geldleistungen gerichteten sozialrechtlichen Streitigkeiten in Slowenien
praktisch nicht erlassen werden, was aufgrund der Besonderheiten des
Sozialrechts, wo der elementare Lebensbedarf eines Menschen héufig nur
im jeweiligen Augenblick befriedigt werden kann, als problematisch zu
betrachten ist.

2. Kriterien der Gewahrleistung prozessualer Waffengleichheit

Als weiteres Kriterium der Kligerfreundlichkeit wurde die Moglichkeit
der Prozessvertretung durch spezialisierte Fachleute, wie zum Beispiel
Vertreter der Gewerkschaften, der Versicherten- bzw. Arbeitnehmerverei-
nigungen oder Verbinde, die zur Waffengleichheit zwischen Verfahrens-
beteiligten beitragen konnen, analysiert. Demgegeniiber ist sowohl in
Deutschland als auch in Slowenien die Moglichkeit der Erhebung tberin-
dividuelle Rechtsbehelfe durch Verbinde bzw. andere Vereinigungen und
Organisationen sehr eingeschrankt oder gar nicht zugelassen, da es im
Sozialgerichtsverfahren meist um sehr personliche Angelegenheiten geht,
die sich nicht fiir tberindividuelle Klagen eignen. Aufferdem haben die
Verbande bzw. andere Organisationen auch ohne eine solche Form des
kollektiven Rechtschutzes, nimlich im Rahmen der Sozialprozesse beider
Lander bereits die Moglichkeit, den Klager durch Prozessvertretung oder
Prozessstandschaft zu unterstiitzen. In Deutschland kdnnen spezialisierte
Fachleute den Klager teilweise in den ersten beiden, teilweise in allen drei
Instanzen vertreten. In Slowenien sind dagegen in den beiden unteren
Instanzen als Prozessbevollmichtigte nur Rechtsanwilte und Personen mit
juristischem Staatsexamen zugelassen, was im Vergleich zum deutschen
Sozialgerichtsverfahren als weniger klagerfreundlich betrachtet werden
muss. Dartber hinaus gilt in beiden Rechtsordnungen in sozialrechtlichen
Streitigkeiten ein Vertretungszwang erst bei den obersten Gerichten. So-
wohl in Deutschland als auch in Slowenien ist der Kreis der zugelassenen
Prozessermachtigten, die auch spezialisierte Fachleute sein kdnnen, breiter
als in anderen Gerichtsprozessen. Dies erleichtert dem Rechtssuchenden
den Zugang zu den hochsten Gerichten und ist als klagerfreundlich anzu-
sehen. Auflerdem koénnen sowohl in Deutschland als auch in Slowenien
die Sozialgerichte einen besonderen Vertreter des Klagers bestellen, der
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dessen prozessuale Rechte wahrnimmt und dadurch zur Waffengleichheit
beitragt sowie den Zugang des Klagers zum Gericht erleichtert. Im Ergeb-
nis lasst sich aber festhalten, dass das deutsche SGG mehr Moglichkeiten
zur Einbeziehung spezialisierter Fachleute im Sozialprozess bereithalt als
das slowenische Sozialgerichtsverfahren und deshalb in diesem Punke klé-
gerfreundlicher ist.

Auch die Hinweispflicht der Gerichte erfiillt den Zweck, Waffengleich-
heit sicherzustellen. Sie dient dazu, die Verfahrensbeteiligten auf ihre
Mitwirkungspflicht hinzuweisen und sie aufzufordern, an der Ermittlung
des Sachverhalts mitzuwirken, damit ihnen keine Nachteile entstehen.
Durch solche Gerichtshinweise werden insbesondere nicht vertretene,
rechtsunkundige Verfahrensbeteiligte in die Lage versetzt, Einfluss auf den
Prozessverlauf zu nehmen. Weder in Deutschland noch in Slowenien exis-
tieren zwar diesbeziiglich von anderen Verfahrensordnungen abweichen-
de gesetzliche Vorschriften. Jedoch haben die Hinweisplichten in beiden
Landern angesichts des Kreises des Rechtssuchenden grofle praktische Be-
deutung fur die Gewihrleistung der Waffengleichheit. Dartiber hinaus
legen die slowenischen Gerichte im Sozialprozess die Hinweispflicht im
Vergleich zu anderen slowenischen Gerichtsverfahren noch umfassender
aus als in anderen Gerichtsprozessen, insbesondere bei der Klageantrag-
stellung und der Formulierung der Beweisantrige. Diese Praxis darf als
kldgerfreundlich bewertet werden.

Die Sachverhaltsermittlung erfolgt in beiden Verfahren aufgrund des
Amtsermittlungsgrundsatzes. Allerdings wird der Amtsermittlungsgrund-
satz in beiden Lindern im Sozialprozess zugunsten des Kligers durchbro-
chen. Demgemif ist das Gericht in Slowenien an Beweisantrige der Ver-
fahrensbeteiligten gebunden.Ebenfalls riumt das deutsche SGG die Mog-
lichkeit der Anhorung eines bestimmten Arztes nach § 109 SGG ein, um
im Interesse der Waffengleichheit einen Ausgleich zu schaffen. Wahrend
die slowenischen Rechtssuchenden sich nicht mit finanziellen Hiirden
konfrontiert sehen, da sowohl die Kostenvorschiisse als auch die endgulti-
gen Kosten fiir gerichtliche Sachverstindige jeweils von der Sozialverwal-
tung Gbernommen werden missen, kann gem. §109 SGG das deutsche
Sozialgericht die Anhérung eines bestimmten Arztes von einem Kosten-
vorschuss abhingig machen, den der Rechtssuchende selbst aufbringen
und vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Gerichts auch endgiil-
tig tragen muss. Eine solche Kostenregelung kann im Vergleich zur slowe-
nischen den unbemittelten rechtssuchenden Biirger an aktiver Teilnahme
an und Einflussnahme auf den Verfahrensablauf und das Prozessergebnis
hindern, wenn die Mittelosigkeit bei der Ermessensaustiibung der Gerichte
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nicht berticksichtigt wird. Dartiber hinaus hat die slowenische Sozialrecht-
sprechung durch richterliche Rechtsfortbildung den Rechtssuchenden von
der Kostenlast des Verfahrens befreit und die Aufwendungen fir die
sachverstindigen Zeugen des Rechtssuchenden der Sozialverwaltung auf-
erlegt, was wiederum zur Waffengleichheit beitragt. Es lasst sich daher
zusammentfassen, dass die slowenischen Kostenregelungen diesbeziiglich
kligerfreundlicher sind als die deutschen.

3. Zusammenfassung

Die Untersuchung zweier unterschiedlich angelegter Gerichtsbarkeiten
und ihrer Verfahrensordnungen hat ergeben, dass sowohl in Deutschland
als auch in Slowenien gemeinsame kligerfreundliche Verfahrensvorschrif-
ten zu finden sind, die sich von den in anderen Gerichtsordnungen exis-
tierenden Verfahrensregelungen unterscheiden. Die klagerfreundlichen
gesetzlichen Regelungen rdumen beispielsweise dem Kléager langere Fris-
ten ein. Demgemafl hat er mehr Zeit zur Durchfithrung seiner Prozess-
handlungen oder zur Korrektur seiner Fehler. Zudem ist das Verfahren
durch vergleichsweise niederschwellige formale Anforderungen und fir
den Klager kostengiinstige Vorschriften geprigt. Dartiber hinaus kénnen
in beiden Verfahrensordnungen gesetzliche Regelungen identifiziert wer-
den, die zwar semantisch mit entsprechenden Regelungen anderer Ge-
richtsordnungen identisch sind, durch die Sozialgerichte aber regelmafig
klagerfreundlicher ausgelegt werden. Beispiele hierfiir sind die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand im deutschen Sozialgerichtsverfahren
oder die gemessen an anderen Gerichten der 6ffentlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten in Deutschland umfassender ausgelegte Ermittlungspflicht im
Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes. Eine klagerfreundliche Ausle-
gung von Verfahrensvorschriften kennt auch das slowenische Arbeits- und
Sozialrecht, insbesondere bei der Anwendung der gerichtlichen Hinweis-
pflichten. Dartiber hinaus haben die Gerichte in beiden Lindern auf Be-
sonderheiten sozialrechtlicher Streitigkeiten, die vom Gesetzgeber nicht
berticksichtigt wurden, durch richterliche Rechtsfortbildung reagiert, wie
am Beispiel der Anwendung des Meistbegtinstigungsprinzips als Korrektur
des Sozialprozessrechts durch das deutsche Bundessozialgericht oder der
Kostenregelung der slowenischen Regelung in Bezug auf sachverstindige
Zeugen deutlich wird. Somit lasst sich festhalten, dass die Verfahren in
sozialrechtlichen Streitigkeiten in beiden Lindern durch klagerfreundliche
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Regelungen, klagerfreundliche Auslegung und sogar richterliche Rechts-
fortbildung zugunsten des Klagers geprigt sind.

Obwohl es sich um zwei unterschiedlich angelegte Gerichtsbarkeiten
und deren zugehorige Verfahrensordnungen handelt, sind aufgrund der
faktischen und strukturellen Besonderheiten sozialrechtlicher Streitigkei-
ten jeweils Regelungen vorgesehen, die die gleichen Funktionen erfllen.
Nichtdestotrotz ist festzustellen, dass das deutsche Recht mehr spezifisch
fur das Sozialgerichtsverfahren geltende kligerfreundliche Regelungen
aufweist als das slowenische. Dies kann damit erklart werden, dass der
slowenische Sozialprozess eine groffere Nihe zum Zivilprozess aufweist,
was sich auch in Verfahrensregelungen widerspiegelt, welche in manchen
Fallen die Besonderheiten sozialrechtlicher Streitigkeiten nicht vollstindig
berticksichtigen. Da das ZDSS-1 nur wenige Verfahrensvorschriften ent-
halt, sind die Verfahrensregelungen der Zivilprozessordnung (ZPP) anzu-
wenden, was schliefSlich dazu fiihrt, dass die sozialrechtlichen Streitigkei-
ten mafgeblich vom Zivilprozess gepragt sind.

Ein rechtsordnungsinterner Vergleich hat weiter ergeben, dass das deut-
sche Sozialgerichtsverfahren grundsitzlich klagerfreundlicher ausgestaltet
ist als der Zivilprozess oder der Verwaltungsprozess. In Slowenien weist
hingegen der Verwaltungsprozess manchmal sogar klagerfreundlichere Re-
gelungen auf als der Sozialprozess. Dies kann erneut mit der Nahe des
Sozialprozesses zum Zivilprozess erklirt werden, bei dessen Beteiligten
es sich um prinzipiell gleichberechtigte Prozessparteien handelt, die ihre
privatrechtlichen Anspriiche durchzusetzen versuchen. Zugunsten der Ge-
wihrleistung effektiven Rechtsschutzes in sozialrechtlichen Streitigkeiten
sind deshalb die Uberlegungen, den slowenischen Sozialprozess noch star-
ker als bisher dem Zivilprozess anzunihern, abzulehnen.
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B. Rechtspolitische Impulse

Der Rechtsvergleich hat ferner gezeigt, dass die Verfahrensvorschriften
existieren, die nicht im Einklang mit den Anforderungen an effektiven
Rechtsschutz bzw. dem Grundsatz der Klagerfreundlichkeit stehen. Diesen
im Folgenden zusammenzufassenden Regelungen sollen in einem weite-
ren Schritt Empfehlungen an den Gesetzgeber fiir alternative Regelungs-
moglichkeiten gegentibergestellt werden.

Um in slowenischen sozialrechtlichen Streitigkeiten effektiven Rechts-
schutz zu gewihrleisten, sollten besondere Verfahrensregeln eingeftihrt
werden, die im deutschen Sozialprozess bereits vorhanden sind. So ist in
Deutschland zum Beispiel ein breiterer Kreis an Personen zur Vertretung
vor den Sozialgerichten befugt als in den ersten beiden Instanzen des
slowenischen Sozialprozesses. Hier wiirde es sich empfehlen, auch in Slo-
wenien die Unterstiitzung der Rechtssuchenden durch Prozessbevollmach-
tigte mit Fachkenntnissen zu ermdglichen und so den Gerichtszugang fiir
den Klager zu erleichtern.

Zudem kann in Deutschland die Klage auch bei einer anderen Stelle
als dem Sozialgericht eingereicht werden. Obwohl in Slowenien eine
dhnliche Regelung im Verwaltungsprozess durchaus existiert, kennt dort
das Gerichtsverfahren in sozialrechtlichen Streitigkeiten diese Moglichkeit
tiberraschenderweise nicht. Die verschiedenen Regelungen im Sozialpro-
zess und im Verwaltungsprozess sind aber durch nichts gerechtfertigt. Da
ebenso wie dort der Klager im Sozialprozess regelmifSig zuvor an einem
Verwaltungsverfahren und einem Widerspruchsverfahren beteiligt war,
kann es auch hier vorkommen, dass er die Klage versehentlich bei der
Verwaltungsstelle einreicht. Nur eine der im deutschen SGG vorhandenen
vergleichbare kligerfreundliche Regelung, die dem slowenischen System
heute vollig fremd ist, wiirde dem Rechtsschutzsuchenden erlauben, seine
Klage auch zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle zu erhe-
ben. Eine solche Erleichterung der Einreichung der Klage, insbesondere
fir rechtlich unkundige Kliger, wiirde eine niedrige Zugangsschwelle ge-
wihrleisten. Dabei ist daran zu erinnern, dass die Moglichkeit der miind-
lichen Erhebung der Berufung bereits im Jahr 1922 im Arbeitnehmer-Ver-
sicherungsgesetz (slowen. Zakon o zavarovanju delavcev, ZZD) vorgesehen
war.

Im Vergleich zu den deutschen Anforderungen an die zwingenden Kla-
gebestandteile sind die slowenischen Anforderungen strenger, da sowohl
der Klagegrund als auch der Klageantrag vom Kléger prazise formuliert
werden missen. Aufgrund der komplexen Berechnung ihm zustehender
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B. Rechispolitische Impulse

Sozialleistungen ist ein genau bezifferter Klageantrag hiufig nicht mog-
lich, sodass das Gericht lediglich ein Grundurteil erlasst, wihrend die
Berechnung der genauen Hohe der Sozialleistungen der beklagten Behor-
de iberlassen bleibt. Streng genommen verstofSt diese Ausnahme gegen
den Grundsatz der notwenigen Bestimmtheit des Klageantrages durch den
Klager. Um den Zugang zu Gericht fiir den Rechtsschutzsuchenden zu er-
leichtern, wiirde es sich aber auch im slowenischen Sozialprozess empfeh-
len, lediglich das Klagebegehren nach deutscher Konzeption als zwingen-
den Bestandteil der Klageschrift zu verlangen. Gemif dieser Anforderung
reicht es aus, den Lebenssachverhalt und die daraus resultierende subjektiv
gewollte Rechtsfolge zu beschreiben.

Auflerdem geht das slowenische System bei der Beiordnung eines
Rechtsanwalts im Rahmen der Prozesskostenhilfe grundsatzlich immer
noch von der finanziellen Lage, der Bedeutsamkeit des Streitgegenstandes
und den Erfolgsaussichten des Klagers aus, was hinsichtlich der Anforde-
rungen an die Waffengleichheit in sozialrechtlichen Streitigkeiten als nicht
ausreichend anzusehen ist. Hier konnte ebenfalls die deutsche Regelung
tibernommen werden, gemaf der bei der Beurteilung der Erforderlichkeit
einer anwaltlichen Vertretung auch die Fihigkeiten des Beteiligten, sich
mindlich und schriftlich auszudriicken, die Komplexitit des Rechts und
die Frage, ob der Prozessgegner des Beteiligten durch einen Rechtsanwalt
vertreten ist, zu beriicksichtigen sind. Entscheidend ist dabei, ob ein
Durchschnittsbirger in der Situation des Kldgers verniinftigerweise einen
Anwalt beauftragt hitte, seine Interessen zu vertreten. Davon ist regelma-
Big dann auszugehen, wenn im Kenntnisstand und in den Fahigkeiten der
Prozessparteien ein deutliches Ungleichgewicht besteht.

Dass die Regelungen der slowenischen Zivilprozessordnung zum einst-
weiligen Rechtsschutz nicht einfach fir sozialrechtliche Streitigkeiten
tibernommen werden koénnen, wird am Beispiel der Bedingungen fir
den Erlass einer einstweiligen Anordnungen gem. Art.70 Abs.1 Nr.2
und Art. 70 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 270 ZPP tberdeutlich. Danach
kann eine auf Geldanspriiche bzw. Geldleistungen gerichtete einstweilige
Anordnung nur dann erlassen werden, wenn die Gefahr besteht, dass der
Geldanspruch aufgrund des Versteckens von Vermogenswerten oder ande-
ren gegenldufigen Verfigungen der Gegenpartei erheblich beeintrichtigt
wird. Es ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass die Sozialverwaltung ihrer
Verpflichtung zur Gewahrung einer Sozialleistung nicht nachkommen
wird. Diese Regelung ist nur im Zivilprozess von Bedeutung, wo die
Prozessparteien die Durchsetzung privatrechtlicher Anspriche dadurch
beintrachtigen konnen, dass sie ithr Vermogen verstecken oder gegenlau-
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Auswertung und Schluss

fige Verfigungen tatigen. In sozialrechtlichen Streitigkeiten fiithrt diese
aus dem Zivilprozessrecht tbernommene Vorschrift hingegen dazu, dass
die Gerichte einstweilige Anordnungen in Bezug auf Geldleistungen in
sozialrechtlichen Streitigkeiten praktisch nicht erlassen. Bei nicht auf Geld-
leistungen gerichteten Ansprichen muss diese Bedingung freilich nicht
erfillt sein. Fir diese Differenzierung zwischen Geldansprichen und
Nicht-Geldanspriichen besteht in sozialrechtlichen Streitigkeiten aber kein
Grund. Dem slowenischen Gesetzgeber ist deshalb zu empfehlen diese
Unterscheidung aufzuheben und die fiir Nicht-Geldanspriiche geltenden
Bedingungen fiir alle sozialrechtlichen Streitigkeiten zu tibernehmen, um
einen effektiven Rechtsschutz der sozialen Rechte sicherzustellen.

326

hitps://dol.c ) -


https://doi.org/10.5771/9783748926825-316
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Ergebnisse
	I. Grundsatz der Klägerfreundlichkeit
	II. Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung
	1. Kriterien der niedrigen Zugangsschwelle
	2. Kriterien der Gewährleistung prozessualer Waffengleichheit
	3. Zusammenfassung


	B. Rechtspolitische Impulse

